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Vorwort.

Bei Verzeichnung seiner Erinnerungen hatte Regierungsrath

H. Hirzel offenbar den Zweck im Auge, seine Mitwirkung bei

5 der Organisation und Leitung des thurgauischen Staatswesens

darzulegen und gegenüber den erfahrenen Mißdeutungen zu

rechtfertigen, damit aber auch zugleich einen Beitrag zur Ge-

schichte des Kantons Thurgau zu liefern. In diesem Sinne

sprach er sich auch über seine Schrift gegen seine Freunde aus

und es lag in seinen Wünschen, daß sie von prüfender Hand

durchgesehen und bereinigt nach seinem Tode veröffentlicht werde.

Nicht nur Freunde des Verstorbenen, sondern auch jüngere

Männer, deren Urtheil in keinerlei Weise durch persönliche

Verhältnisse zu ihm bestochen sein konnten, treffen in der An-

ficht zusammen, daß Hirzel durch den „Rückblick" in seine

Vergangenheit seinem Zwecke volles Genüge gethan habe und

daß es eine bürgerliche Pflicht sei, seine niedergeschriebenen

Erinnerungen zu Jedermanns Kenntniß zu bringen. Daß es

in der von Hirzel selbst gewünschten Beschränkung geschehe,

hat Herr Dekan Mörikofer mit Einwilligung der Erben Hirzel's
die Handschrift durchgesehen, einige unwesentliche Stellen, einige

Reflexionen, namentlich aber die im Contexte und in Anmer-

kungen citirten Beilagen beseitigt, in Bezug auf Styl und

Ausdruck aber keinerlei Veränderung vorgenommen. Er konnte



VI

und durfte das um so eher, da ihm der Verfasser bei Leb-

zeiten noch das Manuskript anvertraut und sich darüber mit

ihm besprochen hatte.

Daß der historische Verein für die Aufnahme einer Biographie

aus der neuesten Zeit in seine „Beiträge zur vaterländischen Ge-

schichte" keiner Entschuldigung oder Rechtfertigung bedürfe,

können nur die in Zweifel stellen, welche bei ihren historischen

Forschungen nur die älteste Vergangenheit ihrer Aufmerksamkeit

werth achten.

Wenn die Veröffentlichung der scharfen Urtheile, welche

Hirzel über die Verfassungsänderung von 1830 und ihre Führer

fällt, hin und wieder mit Befremden aufgenommen werden

sollte, so möge der Leser bedenken, daß Hirzel in der Folge

selbst seine Urtheile modifizirt, daß die Führer von 1830 zu

den spätern Verfassungsrevisionen ebenfalls nur unwillig Hand

boten, daß wir endlich die Stimmung und den Charakter Hir-
zel's sehr unrichtig auffassen müßten, wenn der Ausdruck seines

verletzten Gefühls Hinterhalten worden wäre. Die Vorzüge

Hirzel's und seine Verdienste um den Kanton Thurgau sind so

groß und unbestritten, daß er vollberechtigt war, seine politi-
schen Ansichten auch im Rückblicke in seine Vergangenheit zur

Sprache zu bringen.
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